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§ 3 Vorrang von Prävention 

(1) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter wirken bei der Aufklärung, Beratung, 
Auskunft und Ausführung von Leistungen im Sinne des Ersten Buches sowie im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern nach § 167 darauf hin, dass der Eintritt einer 
Behinderung einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird. 
(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 und ihre Verbände 
wirken bei der Entwicklung und Umsetzung der Nationalen Präventionsstrategie nach den 
Bestimmungen der §§ 20d bis 20g des Fünften Buches mit, insbesondere mit der 
Zielsetzung der Vermeidung von Beeinträchtigungen bei der Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft. 
(3) Bei der Erbringung von Leistungen für Personen, deren berufliche Eingliederung auf 
Grund gesundheitlicher Einschränkungen besonders erschwert ist, arbeiten die 
Krankenkassen mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den kommunalen Trägern der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 20a des Fünften Buches eng zusammen. 

§ 8 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur 
Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird 
auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die 
religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht 
genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. Den besonderen Bedürfnissen von 
Müttern und Vätern mit Behinderungen bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages sowie 
den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen wird Rechnung getragen. 
(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, 
können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistungen erbracht werden, wenn die 
Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest 
gleichwertig ausgeführt werden können. Für die Beurteilung der Wirksamkeit stellen die 
Leistungsberechtigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur Verfügung. Der 
Rehabilitationsträger begründet durch Bescheid, wenn er den Wünschen des 
Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht. 
(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst viel 
Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern ihre 
Selbstbestimmung. 
(4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten. 

§ 12 Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung 

(1) Die Rehabilitationsträger stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein 
Rehabilitationsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung der 
Leistungsberechtigten hingewirkt wird. Die Rehabilitationsträger unterstützen die frühzeitige 
Erkennung des Rehabilitationsbedarfs insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung 
von geeigneten barrierefreien Informationsangeboten über  
1. Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe, 
2. die Möglichkeit der Leistungsausführung als Persönliches Budget, 
3. das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und 
4. Angebote der Beratung, einschließlich der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
nach § 32. 
Die Rehabilitationsträger benennen Ansprechstellen, die Informationsangebote nach Satz 2 
an Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und an andere Rehabilitationsträger vermitteln. Für 
die Zusammenarbeit der Ansprechstellen gilt § 15 Absatz 3 des Ersten Buches 
entsprechend. 



(2) Absatz 1 gilt auch für Jobcenter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leistungen zur 
beruflichen Teilhabe nach § 6 Absatz 3, für die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen 
und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 3 und für die Pflegekassen als 
Träger der sozialen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch. 
(3) Die Rehabilitationsträger, Integrationsämter und Pflegekassen können die 
Informationsangebote durch ihre Verbände und Vereinigungen bereitstellen und vermitteln 
lassen. Die Jobcenter können die Informationsangebote durch die Bundesagentur für Arbeit 
bereitstellen und vermitteln lassen. 

§ 19 Teilhabeplan 

(1) Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger 
erforderlich sind, ist der leistende Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass er und die 
nach § 15 beteiligten Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit 
den Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen 
Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Umfang funktionsbezogen feststellen und schriftlich oder 
elektronisch so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinandergreifen. Soweit zum Zeitpunkt 
der Antragstellung nach § 14 Leistungen nach dem Zweiten Buch beantragt sind oder 
erbracht werden, beteiligt der leistende Rehabilitationsträger das zuständige Jobcenter wie in 
den Fällen nach Satz 1. 

(2) Der leistende Rehabilitationsträger erstellt in den Fällen nach Absatz 1 einen 
Teilhabeplan innerhalb der für die Entscheidung über den Antrag maßgeblichen Frist. Der 
Teilhabeplan dokumentiert  
1.den Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger und das Ergebnis der 
Zuständigkeitsklärung und Beteiligung nach den §§ 14 und 15, 
2.die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf Grundlage der 
Bedarfsermittlung nach § 13, 
3.die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten Instrumente, 
4.die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach § 54, 
5.die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungserbringung, 
6.erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschreibung, 
7.die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, insbesondere im Hinblick auf 
die Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches Budget, 
8.die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und trägerübergreifenden 
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs in den Fällen nach § 15 Absatz 3 Satz 1, 
9.die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20, 
10.die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen anderen öffentlichen 
Stellen, 
11.die besonderen Belange pflegender Angehöriger bei der Erbringung von Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation und 
12.die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch, soweit das Jobcenter 
nach Absatz 1 Satz 2 zu beteiligen ist. 
Wenn Leistungsberechtigte die Erstellung eines Teilhabeplans wünschen und die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht vorliegen, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 
(3) Der Teilhabeplan wird entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und 
darauf ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des Einzelfalles eine umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, 
wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen. Dabei sichert der leistende 
Rehabilitationsträger durchgehend das Verfahren. Die Leistungsberechtigten können von 
dem leistenden Rehabilitationsträger Einsicht in den Teilhabeplan oder die Erteilung von 
Ablichtungen nach § 25 des Zehnten Buches verlangen. 
(4) Die Rehabilitationsträger legen den Teilhabeplan bei der Entscheidung über den Antrag 
zugrunde. Die Begründung der Entscheidung über die beantragten Leistungen nach § 35 
des Zehnten Buches soll erkennen lassen, inwieweit die im Teilhabeplan enthaltenen 
Feststellungen bei der Entscheidung berücksichtigt wurden. 



(5) Ein nach § 15 beteiligter Rehabilitationsträger kann das Verfahren nach den Absätzen 1 
bis 3 anstelle des leistenden Rehabilitationsträgers durchführen, wenn die 
Rehabilitationsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren. Die 
Vorschriften über die Leistungsverantwortung der Rehabilitationsträger nach den §§ 14 und 
15 bleiben hiervon unberührt. 
(6) Setzen unterhaltssichernde Leistungen den Erhalt von anderen Leistungen zur Teilhabe 
voraus, gelten die Leistungen im Verhältnis zueinander nicht als Leistungen verschiedener 
Leistungsgruppen im Sinne v. Absatz 1. 

§ 20 Teilhabeplankonferenz 

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der für die Durchführung des 
Teilhabeplanverfahrens nach § 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur gemeinsamen 
Beratung der Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf eine Teilhabeplankonferenz 
durchführen. Die Leistungsberechtigten, die beteiligten Rehabilitationsträger und die 
Jobcenter können dem nach § 19 verantwortlichen Rehabilitationsträger die Durchführung 
einer Teilhabeplankonferenz vorschlagen. Von dem Vorschlag auf Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz kann nur abgewichen werden, wenn eine Einwilligung nach § 23 
Absatz 2 nicht erteilt wurde oder Einvernehmen der beteiligten Leistungsträger besteht, 
dass  
1. der zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs maßgebliche Sachverhalt schriftlich 
ermittelt werden kann oder 
2.der Aufwand zur Durchführung nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der 
beantragten Leistung steht. 
(2) Wird von dem Vorschlag der Leistungsberechtigten auf Durchführung einer 
Teilhabeplankonferenz abgewichen, sind die Leistungsberechtigten über die dafür 
maßgeblichen Gründe zu informieren und hierzu anzuhören. Von dem Vorschlag der 
Leistungsberechtigten auf Durchführung einer Teilhabeplankonferenz kann nicht abgewichen 
werden, wenn Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und 
Betreuung ihrer Kinder beantragt wurden. 
(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Beteiligte nach § 12 des Zehnten Buches sowie 
auf Wunsch der Leistungsberechtigten die Bevollmächtigten und Beistände nach § 13 des 
Zehnten Buches sowie sonstige Vertrauenspersonen teil. Auf Wunsch oder mit Zustimmung 
der Leistungsberechtigten können Rehabilitationsdienste und Rehabilitationseinrichtungen 
sowie sonstige beteiligte Leistungserbringer an der Teilhabeplankonferenz teilnehmen. Vor 
der Durchführung einer Teilhabeplankonferenz sollen die Leistungsberechtigten auf die 
Angebote der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung nach § 32 besonders 
hingewiesen werden. 
(4) Wird eine Teilhabeplankonferenz nach Absatz 1 auf Wunsch und mit Zustimmung der 
Leistungsberechtigten eingeleitet, richtet sich die Frist zur Entscheidung über den Antrag 
nach § 15 Absatz 4. 

§ 22 Einbeziehung anderer öffentlicher Stellen 

(1) Der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche 
Rehabilitationsträger bezieht unter Berücksichtigung der Interessen der 
Leistungsberechtigten andere öffentliche Stellen in die Erstellung des Teilhabeplans in 
geeigneter Art und Weise ein, soweit dies zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs 
erforderlich ist. 
(2) Bestehen im Einzelfall Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftigkeit nach dem Elften Buch, 
wird die zuständige Pflegekasse mit Zustimmung des Leistungsberechtigten vom für die 
Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortlichen Rehabilitationsträger informiert 
und muss am Teilhabeplanverfahren beratend teilnehmen, soweit dies für den 
Rehabilitationsträger zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs erforderlich und nach den 
für die zuständige Pflegekasse geltenden Grundsätzen der Datenverwendung zulässig ist. 
Die §§ 18a und 31 des Elften Buches bleiben unberührt. 



(3) Die Integrationsämter sind bei der Durchführung des Teilhabeplanverfahrens zu 
beteiligen, soweit sie Leistungen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 3 erbringen. Das 
zuständige Integrationsamt kann das Teilhabeplanverfahren nach § 19 Absatz 5 anstelle des 
leistenden Rehabilitationsträgers durchführen, wenn die Rehabilitationsträger und das 
Integrationsamt sowie das nach § 19 Absatz 1 Satz 2 zu beteiligende Jobcenter dies in 
Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren. 
(4) Bestehen im Einzelfall Anhaltspunkte für einen Betreuungsbedarf nach § 1814 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wird die zuständige Betreuungsbehörde mit Zustimmung des 
Leistungsberechtigten vom für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens 
verantwortlichen Rehabilitationsträger informiert. Der Betreuungsbehörde werden in diesen 
Fällen die Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen und Gutachten mit dem Zweck mitgeteilt, 
dass diese dem Leistungsberechtigten andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird, 
vermitteln kann. Auf Vorschlag der Betreuungsbehörde kann sie mit Zustimmung des 
Leistungsberechtigten am Teilhabeplanverfahren beratend teilnehmen. 

§ 23 Verantwortliche Stelle für den Sozialdatenschutz 

(1) Der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche 
Rehabilitationsträger ist bei der Erstellung des Teilhabeplans und bei der Durchführung der 
Teilhabeplankonferenz Verantwortlicher für die Verarbeitung von Sozialdaten nach § 67 
Absatz 4 des Zehnten Buches sowie Stelle im Sinne von § 35 Absatz 1 des Ersten Buches. 
(2) Vor Durchführung einer Teilhabeplankonferenz hat der nach Absatz 1 Verantwortliche die 
Einwilligung der Leistungsberechtigten im Sinne von § 67b Absatz 2 des Zehnten Buches 
einzuholen, wenn und soweit anzunehmen ist, dass im Rahmen der Teilhabeplankonferenz 
Sozialdaten verarbeitet werden, deren Erforderlichkeit für die Erstellung des Teilhabeplans 
zum Zeitpunkt der Durchführung der Teilhabeplankonferenz nicht abschließend bewertet 
werden kann. Nach Durchführung der Teilhabeplankonferenz ist die Speicherung, 
Veränderung, Nutzung, Übermittlung oder Einschränkung der Verarbeitung von Sozialdaten 
im Sinne von Satz 1 nur zulässig, soweit dies für die Erstellung des Teilhabeplans 
erforderlich ist. 
(3) Die datenschutzrechtlichen Vorschriften des Ersten und des Zehnten Buches sowie der 
jeweiligen Leistungsgesetze der Rehabilitationsträger bleiben bei der Zuständigkeitsklärung 
und bei der Erstellung des Teilhabeplans unberührt. 

§ 25 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 

(1) Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift 
getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationsträger verantwortlich, dass  
1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach 
Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbracht werden, 
2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden, 
3. Beratung entsprechend den in den §§ 1 und 4 genannten Zielen geleistet wird, 
4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden, 
5.Prävention entsprechend dem in § 3 Absatz 1 genannten Ziel geleistet wird sowie 
6.die Rehabilitationsträger im Fall eines Zuständigkeitsübergangs rechtzeitig eingebunden 
werden. 
(2) Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen Wahrnehmung von 
Aufgaben zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen insbesondere regionale 
Arbeitsgemeinschaften bilden. § 88 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Zehnten Buches gilt 
entsprechend. 

§ 32 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung; Verordnungsermächtigung 

(1) Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von 
Behinderung bedrohter Menschen fördert das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 



eine von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung als 
niedrigschwelliges Angebot, das bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen 
zur Verfügung steht. Dieses Angebot besteht neben dem Anspruch auf Beratung durch die 
Rehabilitationsträger. 
(2) Das ergänzende Angebot erstreckt sich auf die Information und Beratung über 
Rehabilitations- und Teilhabeleistungen nach diesem Buch. Die Rehabilitationsträger 
informieren im Rahmen der vorhandenen Beratungsstrukturen und ihrer Beratungspflicht 
über dieses ergänzende Angebot. 
(3) Bei der Förderung von Beratungsangeboten ist die von Leistungsträgern und 
Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung von Betroffenen für Betroffene 
besonders zu berücksichtigen. 
(4) (weggefallen) 
(5) (weggefallen) 
(6) Die Bundesmittel für die Zuschüsse werden ab dem Jahr 2023 auf 65 Millionen Euro 
festgesetzt. Aus den Bundesmitteln sind insbesondere auch die Aufwendungen zu 
finanzieren, die für die Administration, die Vernetzung, die Qualitätssicherung und die 
Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsangebote notwendig sind. 
(7) Zuständige Behörde für die Umsetzung der ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Es kann diese 
Aufgaben Dritten übertragen. Die Auswahl aus dem Kreis der Antragsteller erfolgt durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Benehmen mit den zuständigen obersten 
Landesbehörden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlässt eine 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, um die ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung nach dem Jahr 2022 auszugestalten und umzusetzen. 

§ 104 Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit des 
Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnissen, dem 
Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die Wohnform zu würdigen. 
Sie werden so lange geleistet, wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 
121) erreichbar sind. 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der Leistung richten, ist 
zu entsprechen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der Leistungsberechtigten gelten 
nicht als angemessen,  
1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der gewünschten Leistung die Höhe der Kosten für 
eine vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, mit denen eine Vereinbarung nach 
Kapitel 8 besteht, unverhältnismäßig übersteigt und 
2. wenn der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles durch die vergleichbare Leistung 
gedeckt werden kann. 
(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst die Zumutbarkeit einer von den 
Wünschen des Leistungsberechtigten abweichenden Leistung zu prüfen. Dabei sind die 
persönlichen, familiären und örtlichen Umstände einschließlich der gewünschten Wohnform 
angemessen zu berücksichtigen. Kommt danach ein Wohnen außerhalb von besonderen 
Wohnformen in Betracht, ist dieser Wohnform der Vorzug zu geben, wenn dies von der 
leistungsberechtigten Person gewünscht wird. Soweit die leistungsberechtigte Person dies 
wünscht, sind in diesem Fall die im Zusammenhang mit dem Wohnen stehenden 
Assistenzleistungen nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 im Bereich der Gestaltung sozialer 
Beziehungen und der persönlichen Lebensplanung nicht gemeinsam zu erbringen nach § 
116 Absatz 2 Nummer 1. Bei Unzumutbarkeit einer abweichenden Leistungsgestaltung ist 
ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen. 
(4) Auf Wunsch der Leistungsberechtigten sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe von 
einem Leistungsanbieter erbracht werden, der die Betreuung durch Geistliche ihres 
Bekenntnisses ermöglicht. 



(5) Leistungen der Eingliederungshilfe für Leistungsberechtigte mit gewöhnlichem Aufenthalt 
in Deutschland können auch im Ausland erbracht werden, wenn dies im Interesse der 
Aufgabe der Eingliederungshilfe geboten ist, die Dauer der Leistungen durch den 
Auslandsaufenthalt nicht wesentlich verlängert wird und keine unvertretbaren 
Mehraufwendungen entstehen. 

§ 106 Beratung und Unterstützung 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Teils werden die Leistungsberechtigten, auf ihren 
Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens, vom Träger der Eingliederungshilfe 
beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Die Beratung erfolgt in einer für den 
Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form. 

(2) Die Beratung umfasst insbesondere  
1. 

die persönliche Situation des Leistungsberechtigten, den Bedarf, die eigenen Kräfte 
und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft einschließlich eines gesellschaftlichen Engagements, 

2.die Leistungen der Eingliederungshilfe einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 
3.die Leistungen anderer Leistungsträger, 
4.die Verwaltungsabläufe, 
5.Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 
Möglichkeiten zur Leistungserbringung, 
6.Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum, 
7.eine gebotene Budgetberatung.  
(3) Die Unterstützung umfasst insbesondere  
1.Hilfe bei der Antragstellung, 
2.Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger Leistungsträger, 
3.das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen der anderen Leistungsträger, 
4.Hilfe bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten, 
5.Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen, 
6.die Vorbereitung von Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
einschließlich des gesellschaftlichen Engagements, 
7.die Vorbereitung von Kontakten und Begleitung zu Leistungsanbietern und anderen 
Hilfemöglichkeiten, 
8.Hilfe bei der Entscheidung über Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung und dem 
Abschluss von Verträgen mit Leistungserbringern sowie 
9.Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der Zielvereinbarung und dem 
Bewilligungsbescheid. 
(4) Die Leistungsberechtigten sind hinzuweisen auf die ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung nach § 32, auf die Beratung und Unterstützung von Verbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege sowie von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von sonstigen 
Stellen. 

§ 123 Allgemeine Grundsätze 

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe darf Leistungen der Eingliederungshilfe mit Ausnahme 
der Leistungen nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 5 und § 116 
Absatz 1 durch Dritte (Leistungserbringer) nur bewilligen, soweit eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen dem Träger des Leistungserbringers und dem für den Ort der 
Leistungserbringung zuständigen Träger der Eingliederungshilfe besteht. Die Vereinbarung 
kann auch zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe und dem Verband, dem der 
Leistungserbringer angehört, geschlossen werden, soweit der Verband eine entsprechende 
Vollmacht nachweist. 
(2) Die Vereinbarungen sind für alle übrigen Träger der Eingliederungshilfe bindend. Die 
Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 



Leistungsfähigkeit entsprechen und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 
Sie sind vor Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode für einen zukünftigen Zeitraum 
abzuschließen (Vereinbarungszeitraum); nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Die 
Ergebnisse der Vereinbarungen sind den Leistungsberechtigten in einer wahrnehmbaren 
Form zugänglich zu machen. 

(3) Keine Leistungserbringer im Sinne dieses Kapitels sind  
1.private und öffentliche Arbeitgeber gemäß § 61 oder § 61a sowie 
2.Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, in denen der schulische Teil der Ausbildung 
nach § 61a Absatz 2 Satz 4 erfolgen kann. 
(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, so ist der Leistungserbringer, soweit er kein 
anderer Leistungsanbieter im Sinne des § 60 ist, im Rahmen des vereinbarten 
Leistungsangebotes verpflichtet, Leistungsberechtigte aufzunehmen und Leistungen der 
Eingliederungshilfe unter Beachtung der Inhalte des Gesamtplanes nach § 121 zu erbringen. 
Die Verpflichtung zur Leistungserbringung besteht auch in den Fällen des § 116 Absatz 2. 

(5) Der Träger der Eingliederungshilfe darf die Leistungen durch Leistungserbringer, mit 
denen keine schriftliche Vereinbarung besteht, nur erbringen, soweit  
1.dies nach der Besonderheit des Einzelfalles geboten ist, 
2.der Leistungserbringer ein schriftliches Leistungsangebot vorlegt, das für den Inhalt einer 
Vereinbarung nach § 125 gilt, 
3.der Leistungserbringer sich schriftlich verpflichtet, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Qualität der Leistungserbringung zu beachten, 
4.der Leistungserbringer sich schriftlich verpflichtet, bei der Erbringung von Leistungen die 
Inhalte des Gesamtplanes nach § 121 zu beachten, 
5.die Vergütung für die Erbringung der Leistungen nicht höher ist als die Vergütung, die der 
Träger der Eingliederungshilfe mit anderen Leistungserbringern für vergleichbare Leistungen 
vereinbart hat. 
Die allgemeinen Grundsätze der Absätze 1 bis 3 und 5 sowie die Vorschriften zur 
Geeignetheit der Leistungserbringer (§ 124), zum Inhalt der Vergütung (§ 125), zur 
Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung (§ 127), zur Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung (§ 128), zur Kürzung der Vergütung (§ 129) und zur außerordentlichen 
Kündigung der Vereinbarung (§ 130) gelten entsprechend. 
(6) Der Leistungserbringer hat gegen den Träger der Eingliederungshilfe einen Anspruch auf 
Vergütung der gegenüber dem Leistungsberechtigten erbrachten Leistungen der 
Eingliederungshilfe. 
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